
 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages in 

der Gemeinde Wangerland (Kurbeitragssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der 
Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. Nr. 27/2006 S. 473), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. Nr. 31/2006 S. 575) und Artikel 4 des 
Gesetzes vom 10.12.2008 (Nds. GVBl. Nr. 25/2008 S. 381) hat der Rat der 
Gemeinde Wangerland in seiner Sitzung am 15. Dezember 2009 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 1 Absatz 6, erhält folgende neue Fassung: 
 
(6) Der Gesamtaufwand für die Fremdenverkehrseinrichtungen und Veranstaltungen 

nach Absatz 3 Satz 1 soll, nachdem ein dem Vorteil der Allgemeinheit 
entsprechender und von der Gemeinde zu tragender Anteil am 
Fremdenverkehrsaufwand abgesetzt wurde, wie folgt gedeckt werden: 

 
  zu    7 %  durch Fremdenverkehrsbeiträge, 
  zu  34 %  durch Kurbeiträge, 
  zu  59 %  durch sonstige Entgelte 
 
 

§ 2 
 
§ 3 Absatz 1, erhält folgende neue Fassung: 
 
(1) Der Kurbeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.  
 
     Er beträgt pro Tag: 
 

 Kurbeitragszone Hauptsaison 
 

Übrige Zeit 

Zone I 2,90 € 1,00 € Für jede Person ab 
Vollendung des  
18. Lebensjahres Zone II 1,50 € 0,50 € 

 
Als Hauptsaison gilt die Zeit vom frühesten Beginn der Osterferien eines 
Bundeslandes (ausgenommen Hamburg, Berlin und Bremen), spätestens aber ab 
dem 01. April bis zum 31. Oktober. Als Übrige Zeit gilt die Zeit vom 01. Januar bis 
zum frühesten Beginn der Osterferien eines Bundeslandes (ausgenommen 
Hamburg, Berlin und Bremen), spätestens aber bis 31. März sowie vom 01. No-
vember bis zum 31. Dezember. 

 
§ 3 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Hohenkirchen, den 16.Dezember 2009  
 
 
 
Hinrichs 
Bürgermeister 


